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Anfrage vom 09.12.2008 – Reg. Nr. 381/2008 
Planung DRK – 50 Krippenplätze 
 
Sehr geehrte Stadtratsmitglieder, 
 
nachfolgend die Beantwortung Ihrer o. g. Anfrage: 
 
1. Wurde für die Schaffung neuer Kinderkrippenplätze im Rahmen der Fördermittel des Bundes 

eine Konzeption für die Eisenacher Kinderkrippen erarbeitet? 
 
Für die Schaffung der notwendigen neuen Krippenplätze in der Stadt Eisenach wurde keine 
Konzeption erarbeitet, sondern zunächst eine Bedarfsberechnung auf der Grundlage u. a. der 
Geburtenzahlen, der derzeitigen prozentualen Inanspruchnahme der Krippenplätze und möglichen 
Geburtenrückgängen vorgenommen. 
 
 
2. Wenn ja, wurde diese gemeinsam mit allen anbietenden Trägern erarbeitet? 
 
Vom Jugendamt der Stadtverwaltung Eisenach wird jedes Jahr im Rahmen der Jugendhilfeplanung, 
Teilplanung Kindertagesstätten, eine Bedarfsplanung für die notwendigen Plätze in 
Kindertagesstätten der Stadt Eisenach erstellt. Diese Bedarfplanung wird im Jugendhilfeausschuss 
beraten und beschlossen.  
Jeder Träger, der beantragt, Kindertagesstätten- bzw. Krippenplätze vorzuhalten, ist eigenständig 
für die Erarbeitung einer entsprechenden Konzeption, auf der Grundlage des § 6 Thüringer 
Kindertageseinrichtungsgesetz, verantwortlich.  
Die gesetzlichen Vorgaben zum Ausbau der Kindertagesstättenplätze für unter 3-jährige Kinder 
beinhaltet keine Vorgaben, gemeinsame Konzeptionen zu erarbeiten.  
Allen freien Trägern war über ihre Spitzenverbände bekannt, dass der Bund das 
Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008 – 2013 beschlossen hat und über diese 
Information hat für jeden Träger die Möglichkeit bestanden, entsprechende Anträge bei der 
Stadtverwaltung Eisenach einzureichen.  
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3. Werden alle eingegangenen Anträge in den zuständigen Ausschüssen vorgestellt? 
 
Alle eingegangenen Anträge von freien Trägern auf zusätzliche oder neu zu schaffende 
Krippenplätze wurden in die Prioritätenliste, die allen Beschlussvorlagen beigefügt war, 
aufgenommen. 
 
 
4. Wurde die Ablehnung der angebotenen Plätze des DRK in den zuständigen Ausschüssen und 

mit welchem Ergebnis behandelt? 
 
Das Deutsche Rote Kreuz, als freier Träger der Jugendhilfe, der bereits eine Kindertagesstätte in 
Eisenach vorhält, hat einen entsprechenden Antrag gestellt, diesen aber mit Schreiben vom 
22.08.2008 zurückgenommen. Daraus resultierend gab es keine Veranlassung den 
zurückgenommenen Antrag in der Prioritätenliste zu verankern. 
 
 
5. Warum enthält die pioritäre Auflistung des Stadtratsbeschlusses TOP 11 „Vergabe der Mittel 

zum Investitionsprogramm Kinderbetreuungsfinanzierung 2009 – 2013“ vom 29.10.2008 nicht 
die angebotenen DRK-Krippenplätze? 

 
Siehe Beantwortung Frage 4. 
 
 
6. Warum wurde das DRK nicht umgehend nach der Entscheidung informiert? 
 
Siehe Beantwortung Frage 4. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
Matthias Doht 
Oberbürgermeister 


